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GEWINNREGULIERUNG 
UND STEUERPLANUNG

HERBST 2023

E inzelunternehmer und Personen-
gesellschaften können auch heuer 
wieder einen Teil ihrer Gewinne 
vollkommen steuerfrei lukrieren. 

Neben einem Grundfreibetrag von bis zu 
4.500 Euro können Sie bei entsprechen-

Lesen Sie hier, wie Sie mit einer vorausschauenden 
Planung steuerlich profitieren können.

T E X T :  V E R E N A  M A R I A  E R I A N ,  R A I M U N D  E L L E R

der Investitionstätigkeit einen weiteren 
Betrag von bis zu 13 Prozent vom Gewinn 
steuerfrei bekommen. Zudem gibt es heu-
er erstmals einen zehnprozentigen Inves-
titionsfreibetrag (im Bereich Ökologisie-
rung sogar 15 Prozent). Diese und weitere 

Tipps für steuerschonendes Handeln le-
sen Sie hier.

TIPP: Um von den Steueroptimierungen zu 
profitieren, ist zuallererst auf Basis der ak-
tuellen Zahlen eine Hochrechnung zur Er-
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vorteilhaft sein, ausgleichend gegenzusteu-
ern, indem Gewinne zum Beispiel in das 
nächste Jahr verschoben werden. Dies ist 
insbesondere dann interessant, wenn akuter 
höherer Geldbedarf besteht (z. B. für Immo-
bilienkäufe oder Hausbau). Oft liegt der Nut-
zen aber auch einfach darin, die Liquidität 
bei stark steigenden Umsätzen so lange wie 
möglich für weitere Investitionsprojekte im 
Unternehmen zu halten. 

Durch die Verschiebung von Gewinnen 
entsteht ein wesentlicher Liquiditätseffekt, 
da die korrespondierende Steuernachzah-
lung ein ganzes Jahr später fällig wird, wäh-
renddessen sich die tatsächlichen Zahlungs-
flüsse lediglich um ein Monat vom Dezember 
in den Jänner verschieben. Zudem können so 
auch die vorgeschriebenen Vorauszahlungen 
auf die Einkommensteuer des Folgejahres 
auf einem niedrigeren Stand bleiben.

DIE TECHNIK:  Bei Einnahmen-Ausgaben- 
Rechnern ist das besonders einfach. So kön-
nen Sie die noch für dieses Jahr zu stellen-
den Honorare so legen, dass die Zuflüsse 
erst zu Beginn des nächsten Jahres erfol-
gen. Ebenso können Sie auch Lieferanten-
rechnungen vorziehen und Deckungskäufe 
tätigen sowie für bereits in Auftrag gege-
bene Bestellungen Anzahlungen leisten 
und für erst im Jahr 2024 abzufragende 
Lieferungen und Leistungen (Labor, Ma-
terial etc.) vorauszahlen. Aber auch für 
Bilanzierer gibt es Verschiebepotential, 
indem etwa eine Aufmagazinierung mit 
Verbrauchsgütern und Material erfolgt 
oder im Folgejahr geplante Reparaturar-
beiten und Fortbildungsmaßnahmen vor-
gezogen werden.

DER NUTZEN:  Bei einem Grenzsteuersatz 
von zum Beispiel 50 Prozent bedeutet eine 
gekonnte Verschiebung von angenommen 
30.000 Euro eine Steuerstundung von bis zu 
15.000 Euro. Durch diese Verschiebetechnik 
können Sie sich auf Steuernachzahlungen im 
Endeffekt schon bis zu zwei Jahre vor Fällig-
keit vorbereiten. Zudem haben Sie auch für 
die trotz Verschiebung noch verbleibende 
Steuernachzahlung 2023 jetzt noch ein Jahr 
Zeit und können den optimalen Einreichzeit-
raum der Steuererklärungen 2023 bereits 
jetzt exakt festlegen. 

ANSPRUCHSZINSEN VERMEIDEN
Im Zuge der Gewinnplanung 2023 sollten 
Sie auch gleich nochmal ein prüfendes Au-
ge auf Ihre Steuersituation 2022 werfen. Ist 
eine Nachzahlung zu erwarten, so berech-
net das Finanzamt seit 1. Oktober 2023 An-
spruchszinsen in Höhe von nunmehr sage 
und schreibe 5,88 Prozent! 

RESÜMEE
Planmäßiges Vorgehen lohnt sich. 
Wer plant, muss nicht über vollendete 
Tatsachen klagen, sondern kann 
wählen. Auch die Steuer muss nicht 
passiv hingenommen werden, 
sondern kann ganz legal beeinflusst 
und gelenkt werden. Insbesondere 
ein überlegtes Timing und die 
Ausschöpfung des Gewinn- und des 
Investitionsfreibetrages führen zu 
einer deutlichen Verbesserung der 
Gesamtsituation. Wir empfehlen daher 
jedes Jahr im Herbst frühzeitig eine 
Jahreshochrechnung als wichtigste 
Entscheidungsgrundlage für Ihre 
steuerlichen Dispositionen zum 
Jahreswechsel. 

mittlung des voraussichtlichen Ergebnisses 
2023 notwendig.

ZWISCHENGEWINNERMITTLUNG
Eine solche empfiehlt sich mit Abschluss 
der Septemberbuchhaltung. Da die steuerli-
che Beurteilung der momentanen Gewinn-
situation so ihre Tücken hat, sollten Sie das 
Ihren persönlichen Steuerberater machen 
lassen. Er kann auf Basis des Zahlenmateri-
als 1–9/2023 und der Erfahrungswerte aus 
den Vorjahren in der Regel ziemlich treffsi-
cher den voraussichtlichen Jahresgewinn 
für das Veranlagungsjahr 2023 ermitteln. 
Passiert dies bereits in den nächsten Wo-
chen, so haben Sie auch noch genügend Zeit 
für eine sorgfältige Umsetzung wie folgt: 

STEUERPLANUNG MIT 
INVESTITIONEN
Sobald Sie das prognostizierte Jahreser-
gebnis kennen, können Sie einfach den er-
rechneten Gewinnfreibetrag entsprechend 
investieren und haben somit Ihren Gewinn 
nach unten reguliert. Anders als bisher ist 
es dabei heuer erstmals nicht mehr von Re-
levanz, wie viel Sie in diesem Jahr bereits 
in begünstigungsfähige körperliche Wirt-
schaftsgüter investiert haben. Das liegt 
daran, dass für bestimmte Anschaffungen 
körperlicher Wirtschaftsgüter bis zu einem 
Gesamtvolumen von einer Million Euro seit 
1. Jänner 2023 auch ein Investitionsfreibe-
trag in Höhe von bis zu 15 Prozent geltend 
gemacht werden kann. Ausgenommen sind 
geringwertige Wirtschaftsgüter, Gebäude, 
KFZ (außer Elektroautos), unkörperliche 
Wirtschaftsgüter (außer für Digitalisierung, 
Ökologisierung, Gesundheit, Life Science) 
und Anlagen in Verbindung mit fossilen 
Energieträgern. Ebenso ausgeschlossen 
ist die Doppelbelegung eines Wirtschafts-
gutes mit dem Gewinnfreibetrag und dem 
Investitionsfreibetrag. 

Um von beiden Freibeträgen maximal zu 
profitieren, empfiehlt es sich, für alle zu-
gelassenen Wirtschaftsgüter den Investiti-
onsfreibetrag zu nutzen und den Gewinn-
freibetrag heuer ausschließlich durch die 
Anschaffung von Wertpapieren zu decken. 
Einzige Ausnahme bilden Gebäudeinvesti-
tionen, da für diese kein Investitionsfrei-
betrag, wohl aber ein Gewinnfreibetrag in 
Anspruch genommen werden kann.

GEWINNREGULIERUNG DURCH 
GEWINNVERSCHIEBUNG
Bei hoher Gewinnerwartung oder stark 
schwankenden Gewinnverläufen kann es 
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